
Ablauf bei Teileinigung (beide Ehegatten wollen zumindest die Scheidung) 
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Scheidungsbegehren an Gericht 

Anhörungen: getrennt 
                  gemeinsam 
Verhandlung über das weitere Vorgehen 

Beweiserhebungen durch das Gericht 
Beweise von den Ehegatten 

Einigungsverhandlung 

Urteil Einzelgericht 

Verhandlung vor dem 
Einzelgericht 

Weiterzug an Obergericht 

Urteil des Einzelgerichts 

Weiterzug an Bundesgericht 

Schriftenwechsel 


